
de; die Staädtekurie Wäarl bezeichnender- FEdition sind die bisher ungedruckten
welse nıcht vertreten Der zwiıischen KO- Protokolle der Passauer Verhandlungen
nıg Ferdinand und Kurfürst Orıtz VOo  ; aus Kursachsen, Passau, Maınz un:
Sachsen ausgehandelte Vertrag mıiıt (e- Hessen wiedergegeben; schon 1m ruck
waltverzicht ın der Religionsirage uch liegen ayern und Württemberg VO  — In

unterschiedlichen Schriftarten werdenbei Scheitern e1ines Religionsver-
gleichs tand nicht die Zustimmung des die exte chronologisch verflochten,
Kalsers, dem sSe1ın (‚ewissen ıine eT1- nach der Tagesabfolge nebeneinan-
wartende bzw türchtende Dauerdul- der wiedergegeben.
dung der Ketzer verbot. Entsprechend Die Edition Von Drecall ildet, nNter-
begrenzte Karl V die Geltungsdauer des stützt UurC| ıne protunde und informa-
Friedstands bis ZU nächsten Reichs- tıve Einleitung, ıne unverzichtbare
tag, auf dem über einen Religionsver- Brücke zwischen den Editionen der
gleich verhandelt werden sollte. nter Reichstage VOIl 1548 un:! 15)5, die 5C-
dem Eindruck der wachsenden militäri- genwärtig ın Bearbeitung sind.
schen Stärke Karls V. akzeptierten die
Kriegsfürsten die kaiserliche Formulie- Fike Wolgast
IUI18, obwohl 1n ihr nichts für den Fall
der Nichteinigung auf dem Reichstag
enthalten Wärl. Drecoll arbeitet uch die
Bedeutung des ertrags für die einzel- Eiıne glossierte Vulgata I5 dem Um -
LICTH Reichsstände un! tür das Reich her. kreis Martın Luthers. Untersuchun-
AaUS, dem Ergebnis kommen: SCIHl dem 1519 1n Lyon gedruckten
„Seit dem 2. August 1552 konnten die Exemplar 1 der Bibelsammlung der
protestantischen Stände hne Fın- Württembergischen Landesbiblio-
schränkungen die Konsolidierung thek Stuttgart Arbeitsgespräch in
1CI kirchlichen Verhältnisse gehen« der Württembergischen Landesbiblio-

thek u  ga VO) his FebruarS 86|
Der Editionsteil hietet extfe eine 1997/, hrsgg. VO]  - artın Brecht und

kritische, kommentierte Eberhard Zwick, Bern uUuSW. eterAusgabe
des Passauer ertrags (nicht sehr DC- Lang 1999, 407 ISBN 3—906762-
schickt wiedergegeben 1 Zeilentall der XO-— (Vestigla Bibliae 21
benutzten Vorlage); ıne 508 Pro-
sgrammschrift des sächsischen Kurfür- Es geht hier u  - e1n Handexemplar der
SteCNH, 19. April Önlg Ferdinand 1n Vulgata VO)  - L das Luther angeblich
Linz übergeben (Forderungskatalog der miıt Randnotizen als Übersetzungsvor-
Kriegsfürsten: Freilassung des Landgra- lage benutzt hat ] diese These stellte
fen, Schutz des evangelischen Bekennt- Manuel Santos Noya 1995 auf. Um die
n1sses, (Giıravamıiına die Regierung Diskussion versachlichen und
Karl V., Berücksichtigung der französi- vertiefen, and VO bis 272. Februar
schen Interessen); der SCHIE: Von 1997 eın Arbeitsgespräch iın der Würt-
Linz (1. Mai 1552|]; die Passauer Abrede tembergischen Landesbibliothek
(mit Synopse VO  - Vertrag un Abrede]; der wissenschaftlichen Leıtung VO  -

die Ratitfikationsurkunde Karls artın Brecht Das Ergebnis des
(I15.Aug. 1552! Als sechster eil der Arbeitsgespräches wird 1mM Vorwort VOIN
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Edition sind die bisher ungedruckten 
Protokolle der Passauer Verhandlungen 
aus Kursachsen, Passau, Mainz und 
Hessen wiedergegeben; schon im Druck 
liegen Bayern und Württemberg vor. In 
unterschiedlichen Schriftarten werden 
die Texte chronologisch verflochten, 
d.h. nach der Tagesabfolge nebeneinan- 
der wiedergegeben.

Die Edition von Drecoll bildet, unter- 
stützt durch eine profunde und informa- 
tive Einleitung, eine unverzichtbare 
Brücke zwischen den Editionen der 
Reichstage von 1548 und 1555, die ge- 
genwärtig in Bearbeitung sind.

Eike Wolgast

Eine glossierte Vulgata aus dem Um- 
kreis Martin Luthers. Untersuchun- 
gen zu dem 1519 in Lyon gedruckten 
Exemplar in der Bibelsammlung der 
Württembergischen Landesbiblio- 
thek Stuttgart -  Arbeitsgespräch in 
der Württembergischen Landesbiblio- 
thek Stuttgart vom 20. bis 22. Februar 
1997, hrsgg. von Martin Brecht und 
Eberhard Zwick, Bern usw.: Peter 
Lang 1999, 407 S. -  ISBN 3-906762- 
86-6 (Vestigia Bibliae Bd. 21)

Es geht hier um ein Handexemplar der 
Vulgata von 1519, das Luther angeblich 
mit Randnotizen als Übersetzungsvor- 
läge benutzt hat. Diese These stellte 
Manuel Santos Noya 1995 auf. Um die 
Diskussion zu versachlichen und zu 
vertiefen, fand vom 20. bis 22. Februar 
1997 ein Arbeitsgespräch in der Würt- 
tembergischen Landesbibliothek unter 
der wissenschaftlichen Leitung von 
Martin Brecht statt. Das Ergebnis des 
Arbeitsgespräches wird im Vorwort von

de; die Städtekurie war bezeichnender- 
weise nicht vertreten. Der zwischen Kö- 
nig Ferdinand und Kurfürst Moritz von 
Sachsen ausgehandelte Vertrag mit Ge- 
waltverzicht in der Religionsfrage auch 
bei Scheitern eines neuen Religionsver- 
gleiche fand nicht die Zustimmung des 
Kaisers, dem sein Gewissen eine zu er- 
wartende bzw. zu fürchtende Dauerdul- 
dung der Ketzer verbot. Entsprechend 
begrenzte KarlV. die Geltungsdauer des 
Friedstands bis zum nächsten Reichs- 
tag, auf dem über einen Religionsver- 
gleich verhandelt werden sollte. Unter 
dem Eindruck der wachsenden militäri- 
sehen Stärke Karls V. akzeptierten die 
Kriegsfürsten die kaiserliche Formulie- 
rung, obwohl in ihr nichts für den Fall 
der Nichteinigung auf dem Reichstag 
enthalten war. Drecoll arbeitet auch die 
Bedeutung des Vertrags für die einzel- 
nen Reichsstände und für das Reich her- 
aus, um zu dem Ergebnis zu kommen: 
»Seit dem 2. August 1552 konnten die 
protestantischen Stände ohne Ein- 
Schränkungen an die Konsolidierung üi- 
rer kirchlichen Verhältnisse gehen« 
(S. 86).

Der Editionsteil bietet fünf Texte: eine 
kritische, kommentierte Ausgabe 
des Passauer Vertrags (nicht sehr ge- 
schickt wiedergegeben im Zeilenfall der 
benutzten Vorlage); eine sog. Pro- 
grammschrift des sächsischen Kurfür- 
sten, am 19. April König Ferdinand in 
Linz übergeben (Forderungskatalog der 
Kriegsfürsten: Freilassung des Landgra- 
fen, Schutz des evangelischen Bekennt- 
nisses, Gravamina gegen die Regierung 
KarlV., Berücksichtigung der französi- 
sehen Interessen); der Abschied von 
Linz (!.Mai 1552); die Passauer Abrede 
(mit Synopse von Vertrag und Abrede); 
die Ratifikationsurkunde Karls V. 
(15.Aug. 1552). Als sechster Teil der
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artın Brecht un!: Eberhard Zwink MmMIt- genüber seınen gedruckten Übersetzun-
geteilt: SCH durchaus eiınen weılteren Varijianten-

»DIe ınträge könnten entweder ıne reichtum besitzen.
Vorarbeit ZUT Übersetzung der ıne Stefan Strohm übertrug innerhalb SE1-
nachträgliche Übernahme der deut- 1185 eitrags den Galaterbrief In 7zweita-
schen Textfassung 1n die dem Schreiber her Welse. Der 11. Brie{f wird darge-
vertfraute lateinische Ribel SCWESCIL boten mi1t dem Bezugswort des Vulgata-
sSe1InN. Fine Entscheidung ISt strittig.« tex{ies VO  _ 1519 un: der jeweils darauf

Herrad Spilling nımmt 1 ersten Be1- bezogenen Glosse. Hınzu kommt die
Lra ıne paläographische Sichtung der VOo  — Strohm jeweils identitizierte Vorla-
H: inträge und GClossen VOorT SC für diese Gillosse. Lhe Kapitel und
un: kommt dem Ergebnis, dafis der des Galaterbrietes zeigen iın einem Zzwel-
Schreiber den Protokollanten bei ten Durchlaut annn den ext des Sep-
der Bibelübersetzung suchen Gel br tembertestaments gegenüber Erasmus
spricht csehr vertraulich über Martınus 1519 Sodann stellen Manuel Santos
und Philippus. N0a un! Mantred Schulze den

Reinhard Schwarz kommt bei der Un- ext des Kolosserbriefs ALULS der Lyoner
tersuchung des handschrittlichen Rah. Vulgata den des Septembertesta-
menmaterials, ıntrage außerhalb des en un: tügen 1n Anmerkungen die
Bibeltextes, dem Ergebnis, da{fß die jeweiligen CGlossen des Änonymus bei
bisher unbekannten Luther-Texte S1- Dasselbe CuL schließlich Herrad Spilling

für den Titusbrief un!: für den Phile.cherlich in dieselbe eıt gehören Ww1e
die ın weıteren Eintragungen enthalte- monbriet.
1ICH bekannten Luthertexte AUS der Die Autsätze, 1n denen ‚Wal die uto-
Tischredenüberlieferung, die sicherlich TCIN die sachlich unversöhnlichen Posı-
aus der e1it nach Stammen tiıonen mehr als vorher verfestigen, kön:

Sören Widmann legt in seıiınem Auf C ber I1ILECN miıt den Irans-
SAiz »„Von der Wartburgpostille bis ZU skriptionen der Clossen aZzu beitragen,
Septembertestament « als Ergebnis den Proze(ßi der Bibelübersetzung ın Wiıt-
VO  - Indizien sprechen für die persönli- tenberg un! den mgang miıt der latei-
che Anwesenheit des Cilossators der nischen Traditionssprache erläutern,
Stuttgarter Vulgata bei der abschließen- un! sollen darüber hinaus uch aZu
den Redigierung des Druckmanuskrip- 11, die Forschung auft diesem Gebiet
tes für das Septembertestament. weiterzubetreiben.

Michael eyer kommt 1n seinem Be1- Eın ausführliches Literaturverzeich-
trag „Luthers Übersetzungsregeln« n1S un: viele Abbildungen der tuttgar-
dem Ergebnis: Lhe Glossen der tuttgar- ter Vulgata laden eın eiINer Vertie-
Cer Vulgata zeıgen eintach eın gELIIEU- tung 1n die wissenschaftliche Fragestel-

Abbild VO:  — bereits 11 ruck erschie- Jung. Wer sich dafür interessiert, w1e die
deutschen lexten Wenn der literarische Spitzenleistung VOoO  - Luthers

Übersetzer Luther jemals ıne ateini- Bibelübersetzung zustande gekommen
sche Bibel als 7Zwischenstute un!: gEWIS- 1St, kann diesem Band nicht vorüber-
sermaßen als Gedankenstütze ftür sSe1n gehen.
UÜbersetzen gENUTZL haben sollte, annn Detlet VOo  - Dobschütz
müßten die angebrachten Clossen BC-
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genüber seinen gedruckten Übersetzun- 
gen durchaus einen weiteren Varianten- 
reichtum besitzen.

Stefan Strohm übertrug innerhalb sei- 
nes Beitrags den Galaterbrief in zweifa- 
eher Weise. Der ganze Brief wird darge- 
boten mit dem Bezugswort des Vulgata- 
textes von 1519 und der jeweils darauf 
bezogenen Glosse. Hinzu kommt die 
von Strohm jeweils identifizierte Vorla- 
ge für diese Glosse. Die Kapitel 1 und 2 
des Galaterbriefes zeigen in einem zwei- 
ten Durchlauf dann den Text des Sep- 
tembertestaments gegenüber Erasmus 
1519. Sodann stellen Manuel Santos 
Noa und Manfred Schulze den gesamten 
Text des Kolosserbriefs aus der Lyoner 
Vulgata gegen den des Septembertesta- 
ments und fügen in Anmerkungen die 
jeweiligen Glossen des Anonymus bei. 
Dasselbe tut schließlich Herrad Spilling 
für den Titusbrief und für den Phile- 
monbrief.

Die Aufsätze, in denen zwar die Auto- 
ren die sachlich unversöhnlichen Posi- 
tionen mehr als vorher verfestigen, kön- 
nen aber zusammen mit den Trans- 
skriptionen der Glossen dazu beitragen, 
den Prozeß der Bibelübersetzung in Wit- 
tenberg und den Umgang mit der latei- 
nischen Traditionssprache zu erläutern, 
und sollen darüber hinaus auch dazu an- 
regen, die Forschung auf diesem Gebiet 
weiterzubetreiben.

Ein ausführliches Literaturverzeich- 
nis und viele Abbildungen der Stuttgar- 
ter Vulgata laden ein zu einer Vertie- 
fung in die wissenschaftliche Fragestel- 
lung. Wer sich dafür interessiert, wie die 
literarische Spitzenleistung von Luthers 
Bibelübersetzung zustande gekommen 
ist, kann an diesem Band nicht vorüber- 
gehen.

Detlef von Dobschütz

Martin Brecht und Eberhard Zwink mit- 
geteilt:

»Die Einträge könnten entweder eine 
Vorarbeit zur Übersetzung oder eine 
nachträgliche Übernahme der deut- 
sehen Textfassung in die dem Schreiber 
vertraute lateinische Bibel gewesen 
sein. Eine Entscheidung ist strittig.«

Herrad Spilling nimmt im ersten Bei- 
trag eine paläographische Sichtung der 
anonymen Einträge und Glossen vor 
und kommt zu dem Ergebnis, daß der 
Schreiber unter den Protokollanten bei 
der Bibelübersetzung zu suchen sei. Er 
spricht sehr vertraulich über Martinus 
und Philippus.

Reinhard Schwarz kommt bei der Un- 
tersuchung des handschriftlichen Rah- 
menmaterials, Einträge außerhalb des 
Bibeltextes, zu dem Ergebnis, daß die 
bisher unbekannten Luther-Texte si- 
cherlich in dieselbe Zeit gehören wie 
die in weiteren Eintragungen enthalte- 
nen bekannten Luthertexte aus der 
Tischredenüberlieferung, die sicherlich 
aus der Zeit nach 1530 stammen.

Sören Widmann legt in seinem Auf- 
satz »Von der Wartburgpostille bis zum 
Septembertestament 1522« als Ergebnis 
vor: Indizien sprechen für die persönli- 
che Anwesenheit des Glossators der 
Stuttgarter Vulgata bei der abschließen- 
den Redigierung des Druckmanuskrip- 
tes für das Septembertestament.

Michael Beyer kommt in seinem Bei- 
trag »Luthers Übersetzungsregeln« zu 
dem Ergebnis: Die Glossen der Stuttgar- 
ter Vulgata zeigen einfach ein zu getreu- 
es Abbild von bereits im Druck erschie- 
nenen deutschen Texten. Wenn der 
Übersetzer Luther jemals eine lateini- 
sehe Bibel als Zwischenstufe und gewis- 
sermaßen als Gedankenstütze für sein 
Übersetzen genutzt haben sollte, dann 
müßten die angebrachten Glossen ge­
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